
Abschnitt X
Die Parteiorganisationen in der Deutschen Volkspolizei, der Natio

nalen Volksarmee und im Verkehrswesen.

Punkt 74
Die Parteiorganisationen in der Deutschen Volkspolizei, der Natio

nalen Volksarmee und im Verkehrswesen arbeiten auf der Grundlage 
besonderer vom Zentralkomitee bestätigter Instruktionen.

Ihre Politabteilungen und Parteileitungen sind verpflichtet, enge Ver
bindung mit den örtlichen Parteileitungen zu unterhalten.

Punkt 79
Die monatlichen Mitgliedsbeiträge der Parteimitglieder und Kandi

daten werden in Prozenten des Gesamtbruttoeinkommens wie folgt 
festgelegt:

Bei monatlichen Gesamtbruttoeinkommen (ausgenommen sind Natio
nalpreise, mit Auszeichnungen verbundene materielle Zuwendungen, 
sowie einmalige Prämien für Erfindungen, Rationalisierungs- und Ver
besserungsvorschläge sowie Persönliche Konten):

Der Mindestbeitrag für Mitglieder und Kandidaten ohne eigenes 
Einkommen beträgt -,50 DM.

Beschluß des V. Parteitages (10.—16. Juli 1958),
angenommen am 15. Juli 1958 /
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